
454 Odilo Engels,

Erschienen die Staufer auf diese Weise als das letzte Glied einer 
seit Beginn der Weltordnung bestehenden imperialis prosapia3™), dann 
mußte sich das auf ihr eigenes Geschlechtsverständnis und auf die Kaiser­
vorstellung auswirken. Als schlechthin kaiserliches Geschlecht waren die 
Staufer prinzipiell von anderen Adelsfamilien abgehoben. Das Gemein­
samkeitsbewußtsein, das antike wie mittelalterliche Kaiser miteinander 
verband, beruhte nicht mehr, wie man noch aus der Wendung domus 
imperialis des Jahres 1156 herauslesen könnte, auf einer Teilhabe am 
höchsten Herrscheramt allein, sondern war zusätzlich noch in einen 
blutsverwandtschaftlichen Zusammenhang eingebettet. Und da sich in der 
Person Karls des Großen die Abkömmlinge Trojas, die als socti neben­
einander existiert hatten, wieder vereinigten, war das von Konrad III. 
vorübergehend gesehene Nebeneinander eines östlichen und westlichen 
Kaisertums nunmehr ausgeschlossen; denn die Kaisersukzession war eben 
nicht ausschließlich in einer blutsverwandtschaftlichen Generationenfolge 
begründet.

Die Folgen stellten sich sogleich ein und sind bekannt. Heinrich VI. 
wurde 1184 von seinem Vater zum Mitregenten erklärt, Barbarossa for­
derte seitdem mehrmals für ihn vom Papst die Kaiserkrönung noch vor 
seinem eigenen Tode, und der Übergang zur Alleinherrschaft Heinrichs 
erfolgte ohne einen förmlichen Akt309). Am Ende stand der Erbreichs­
plan Heinrichs VI., der die ideellen Motive Gottfrieds von Viterbo auch 
auf der verfassungsrechtlichen Ebene verwirklichen sollte310). Und über­
sehen werden darf darüber nicht, daß Heinrich VI. keinen Wert mehr 
auf eine Namensänderung seines Bruders legte, als Konrad von Rothen­
burg 1191 das schwäbische Herzogsamt übernahm, die staufische Konti­
nuität sich also in der schwäbischen Herzogswürde nicht mehr auszu­
drücken brauchte; und daß Heinrich im Unterschied zu seinem Vater 
durch neue Lehnshoheiten den überkommenen Rahmen des karolingisch- 
ottonischen Reiches zu sprengen begann311). Das heißt, das staufische
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